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1.	 Ausgangslage  

Ausgangslage 

Die Stadt Biel beabsichtigt in Ergänzung zu ihrem bestehenden Werkhof 
an der Portstrasse in Biel einen Neubau für einen Recyclinghof zu erstel-
len. Dazu wurde nach vorherigen Studien der Stadt Biel im Jahre 2019 ein 
Studienauftragsverfahren nach SIA 143 durchgeführt. Auf Basis des Sie-
gerprojektes wurden ab Januar 2021 bis Ende September 2021 das Vor-
projekt und das Bauprojekt erstellt. Das Baugesuch soll in Kürze einge-
reicht werden. 
  
Sämtliche Hochbauten des Recyclinghofes und ein Teil der Erschliessungs-
anlage und der Freiräume befinden sich auf der Parzelle Nr. 7630 auf Bo-
den der Gemeinde Biel. Ein Teil der Erschliessung und ein Teil des Frei-
raumes befinden sich auf der Parzelle Nr. 1979 der Gemeinde Brügg. 
  
Die Parzelle Nr. 1979 liegt gemäss Zonenplan der Gemeinde Brügg in ei-
ner Grünzone. Gemäss Nutzungsbestimmungen sind in der Grünzone nur 
unterirdische Bauten und Bauten, die für die Pflege der Grünzone nötig 
sind, erlaubt. Da neben einem begrünten Freiraum auch die Erschliessung 
des Recyclinghofes in dieser Grünzone zu liegen kommt, müssen die bau- 
und zonenrechtlichen Bestimmungen angepasst werden, damit das ge-
plante Projekt bewilligt werden kann.  
  
Ein Teilbereich der Parzelle Nr. 1979 soll so gestaltet werden, dass dieser 
dem Kanton als rechtlich geforderte ökologische Ausgleichsfläche im Zu-
sammenhang mit dem Bau der Autobahn A5 dient. Die entsprechenden 
Anforderungen sind ins Projekt des Recyclinghofes eingeflossen und in 
einem Diensbarkeitsvertrag verbindlich festgelegt worden.

Neubau Recyclinghof Biel, Visualisierung Bauprojekt Süd-Ost, Büro B Architekten AG, 27.8.2021
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2.	 Grundlagen 

Folgende Grundlagen werden berücksichtigt: 

Bund 

■ Bundesgesetz über die Raumplanung 

Kanton 

■ Kantonaler Richtplan 

■ Baugesetz / Bauverordnung 

Region 

■ Regionaler Richtplan (RGSK) 

Gemeinde 

■ Baureglement / Zonenplan 

■ Planungsvereinbarung vom 24.6.2022 / 4.7.2022 

Stadt Biel (Bauträgerschaft Recyclinghof) 

■ Situatioinsplan 1:500, Baugesuch, 13.5.2025 

■ Umgebungsgestaltung (Gestaltungsplan 1:200; Baueingabe), 
14.11.2025 

■ Dienstbarkeitsvertrag vom 12.9.2022, (Urschrift 6804) betreffend öko-
logische Ausgleichsmassnahmen N5 

■ Recyclinghof Portstrasse, 2503 Biel, Lärmuntersuchung, 14.11.2025 

■ Kurzbericht Störfallverordnung StFV, 3.3.2026 
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3.	 Gegenstand der Planung / Vorgehen 

Die Stadt Biel ersucht die Gemeinde Brügg, die Parzelle Brügg-Gbbl. Nr. 
1979 von der Grünzone in eine Zone für öffentliche Nutzungen (ZöN) 
umzuzonen (vgl. Kapitel 7.1). 
  
Das Verfahren soll als geringfügige Änderung von Nutzunsplänen nach 
Art. 122 BauV des Kantons Bern durchgeführt werden. Vorabklärungen 
seitens der Projektverfasser des Recyclinghofes beim Amt für Gemein-
den und Raumordnung des Kantons Bern (AGR) haben ergeben, dass 
die geringfügige Zonenplanänderung grundsätzlich genehmigungsfä-
hig sei. 
  
Mit der Zonenplanänderung im Bereich der Parzelle Brügg-Gbbl. Nr. 
1979 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen wer-
den, dass die vorgesehene Erschliessungsanlage des Recyclinghofes rea-
lisiert werden kann. 

1. Schritt: Umzonungsbegehren Stadt Biel 

Die Stadt Biel stellt am 8. Juni 2022 ein Umzonungsbegehren im Zu-
sammenhang mit dem geplanten Recyclinghof. Der Gemeinderat Brügg 
ist grundsätzlich einverstanden, auf das Umzonungsbegehren einzutre-
ten. 

2. Schritt: Planungsvereinbarung 

In einem zweiten Schritt wurde eine Planungsvereinbarung zwischen 
der der Bauträgerschaft (Stadt Biel) und der Gemeinde Brügg erarbeitet. 
Die Planungsvereinbarung berücksichtigt die Umsetzung der geplanten 
ökologischen Ersatzmassnahmen auf Parzelle Brügg-Gbbl. Nr. 1979. 

3. Schritt: Zonenplanänderung und Erläuterungsbericht 

Gemäss Planungsvereinbarung werden die bestehenden bau- und pla-
nungsrechtlichen Vorschriften angepasst.  

4. Schritt: Beschluss und Genehmigung 

Nach Vorliegen aller Unterlagen gemäss Planungsvereinbarung wird die 
Umzonung im geringfügigen Verfahren nach Art. 122 Abs. 8 BauV mit 
öffentlicher Bekanntmachung erfolgen. Eine Publikation im Amtsanzei-
ger ist erforderlich.
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4.	 Bauprojekt Recyclinghof 

Die Stadt Biel beabsichtigt an der Portstrasse in Biel einen Neubau für 
einen Recyclinghof zu erstellen. Dazu wurde im Jahre 2019 ein Studien-
auftragverfahren nach SIA 143 durchgeführt. Auf Basis des Siegerprojek-
tes der Büro B Architekten AG aus Bern wurden ab Januar 2021 bis Ende 
September 2021 das Vorprojekt und das Bauprojekt erstellt. 

Sämtliche Hochbauten des Recyclinghofes und ein Teil der Erschlies-
sungsanlage und der Freiräume befinden sich auf der Parzelle 7630 auf 
Boden der Gemeinde Biel. Ein kleiner Teil der Erschliessungsanlage und 
ein Teil des Freiraumes befinden sich auf der Parzelle 1979 der Gemeinde 
Brügg.

Neubau Recyclinghof Biel, Bauprojekt, Büro B Architekten AG, Situationsplan (1:500), 30.3.2022

Biel
Brügg
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Neubau Recyclinghof Biel, Bauprojekt, Büro B Architekten AG, Umgebungsplan (1:200), 27.8.2021

Biel

Brügg

Neubau Recyclinghof Biel, Bauprojekt, Büro B Architekten AG, Ansicht (1:200), 27.8.2021
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5.	 Planungsvertrag 

5.1	 Allgemein 

Der Planungsvertrag zwischen der Gemeinde Brügg und der Stadt Biel 
wurde am 24.6.2022 / 4.7.2022 unterzeichnet. Der Planungsvertrag stützt 
sich auf das Einzonungsbegehren der Stadt Biel vom 8. Juni 2022. 

In der Planungsvereinbarung sind die Rahmenbedingungen zwischen der 
Gemeinde Brügg und der Stadt Biel (Grundeigentümerin der Parzelle 
1979) vereinbart.  

Für die Gemeinde Brügg steht im Vordergrund: 

■ Umsetzung der ökologischen Ausgleichsmassnahmen. Die Massnahmen 
beziehen sich auf den Plan Neubau Recyclinghof Biel, Bauprojekt, Um-
gebungsplan (1:200), 27.8.2021, Projektverfasser Weber+Brönnimann 
gemäss Dienstbarkeitsvertrag zwischen Stadt Biel (Grundeigentümerin 
der Parzelle 1979) und dem Kanton Bern TBA Nationalstrassen vom 
12.9.2022; Urschrift Nr. 6’804 

■ Kostentragung Planung 

■ Regelung einer Rechtsnachfolge 

5.2	 Mehrwertabgabe 

Die Einzonung führt zu keinem Mehrwert, welcher durch die Gemeinde 
Brügg gemäss Reglement über die Mehrwertabgabe vom 6. Dezember 
2018 abzuschöpfen wäre.

5.3	 Rechtsnachfolge 

Die zukünftige Grundeigentümerschaft (Stadt Biel) verpflichtet sich, die 
ihr aus diesem Vertrag erwachsenden Rechte und Pflichten allfällige 
Rechtsnachfolgende zu überbinden, mit der Verpflichtung zur Weiter-
überbindung an weitere Rechtsnachfolgende (vgl. Kapitel 6.3).
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6.	 Dienstbarkeitsvertrag 

6.1	 Allgemein 

Gemäss den Richt- und Ausführungsplänen sind im Rahmen der Ausfüh-
rung des Projekts „NS Ostast Biel“ verschiedene ökologische Ersatzmass-
nahmen vorgesehen, insbesondere die Schaffung einer ökologischen Aus-
gleichsfläche auf der Parzelle Nr. 1979 der Gemeinde Brügg. Mit einer 
Dienstbarkeit wird die Dauerhaftigkeit dieser Ausgleichsfläche mit den 
damit einhergehenden Massnahmen und Nutzungseinschränkungen ding-
lich sichergestellt (vgl. Dienstbarkeitsvertrag vom 12.9.2022, Urschrift Nr. 
6’804). 

6.2	 Situation 
Die örtliche Lage der von der ökologischen Ersatzmassnahme betroffenen 
Landfläche ist im Dienstbarkeitsplan vom 24. Februar 2022 in blauer Farbe 
eingezeichnet. Der Dienstbarkeitsplan wurde durch den zuständigen 
Grundbuchgeometer erstellt, der im Auftrag der Parteien ebenfalls die 
Einzeichnung vorgenommen hat, die durch die Parteien als richtig aner-
kannt wird.

Dienstbarkeitsplan zu Parzelle 1979, unterzeichnet 12.9.2022
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6.3	 Dienstbarkeit gemäss Urschrift Nr. 6’804 

Die Einwohnergemeinde Biel/Bienne als Eigentümerin des Grundstücks 
Brügg-Grundbuchblatt Nr. 1979 räumt dem Kanton Bern TBA Nationalstras-
sen als Eigentümer des Grundstücks Brügg-Grundbuchblatt Nr. 339 das 
Recht ein, auf einem Teil ihres Grundstücks eine ökologische Ersatzmass-
nahme in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften zu reali-
sieren. Dieses Recht gilt für unbestimmte Zeit und umfasst Errichtung, War-
tung, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung von Pflanzungen, Anlagen und 
Einrichtungen. 

Der Berechtigte ist verpflichtet, die Anlagen, Einrichtungen und Pflanzun-
gen stets in gutem Zustand zu erhalten. 

Die Dienstbarkeitsbelastete ist verpflichtet, die im Rahmen der ökologi-
schen Ersatzmassnahmen vorgenommenen Pflanzungen und errichteten 
Anlagen und Einrichtungen auf dem belasteten Grundstück und die Aus-
führung der damit verbundenen Arbeiten zu dulden sowie sämtliche Ein-
griffe in die belastete Landfläche und deren Nutzung in einer Weise, die 
die ökologischen Ausgleichsmassnahmen zu vereiteln oder zu gefährden 
geeignet sind, zu unterlassen. 

Die Kosten für die Pflanzungen und die Erstellung der baulichen und ande-
ren Anlagen einschliesslich Leitungen und Gestaltungselemente im Rahmen 
ökologischen Ersatzmassnahme und die Kosten im Zusammenhang mit 
dem Betrieb, Unterhalt und Ersatz gehen zu Lasten des Dienstbarkeitsbe-
rechtigten. 

Die Grunddienstbarkeit mit dem Stichwort "Baurecht für ökologische Er-
satzmassnahmen“ wird im Grundbuch von Biel/Bienne eingetragen: 

■ als Last auf Brügg-Grundbuchblatt Nr. 1979 zugunsten Nr. 339 
■ als Recht auf Brügg-Grundbuchblatt Nr. 339 zulasten Nr. 1979

Mutationsplan
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7.	 Änderung Zonenplan (Parzelle 1979) 

7.1	 Ausgangslage, bestehender Zonenplan 

Die Parzelle Nr. 1979 liegt gemäss Zonenplan der Gemeinde Brügg in einer 
Grünzone. Bezüglich der Zonenvorschriften verweist das Baureglement der 
Gemeinde Brügg bei der Grünzone auf Art. 79 BauG. 
  
Art. 79 BauG erlaubt in der Grünzone nur unterirdische Bauten und Bau-
ten, die für die Pflege der Grünzone nötig sind. Da neben einem begrün-
ten Freiraum gemäss Konzept des Recyclinghofes zwingend auch ein klei-
ner Teil der Erschliessungsanlage des Recyclinghofes in dieser Grünzone zu 
liegen kommt, ergibt sich die Notwendigkeit, die baurechtlichen Voraus-
setzungen zu schaffen, dass das geplante Projekt auch in der Gemeinde 
Brügg umgesetzt werden kann. 
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7.2	 Grundordnung nach Planungsmassnahme 

Die Gemeinde Brügg beabsichtigt, die Parzelle 1979 von der Grünzone in 
die Zone für öffentliche Nutzung ZöN L umzuzonen, damit der geplante 
Neubau Recyclinghof auf Parzelle 7630 der Stadt Biel / Bienne erschlossen 
werden kann. Nach der Planungsmassnahme befindet sich das Grundstück 
in der Zone für öffentliche Nutzungen. Das Baureglement vom 11. No-
vember 2013 wird ergänzt. 
  
Art. 10 
ZöN (Zonen für öffentliche Nutzungen) 
  
Die Zonen für öffentliche Nutzungen sind für Bauten und Anlagen im öf-
fentlichen Interesse bestimmt. Bestehende andere Bauten dürfen nur un-
terhalten werden. 

L Erschliessung „Recyclinghof Biel“ ES III

Bereich L1 „Erschliessung“

Zweckgebundene Erschliessungsfläche für den Re-
cyclinghof der Stadt Biel.

Bereich L2 „Ausgleichsfläche“

Fläche für ökologische Ausgleichsmassnahmen im 
Zusammenhang mit dem Bau der N5.
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Nutzungsänderung: Grünzone in ZöN umzonen 

Gemäss dem kantonalen Gesetz über die Abfälle vom 18. Juni 2003 (Ab-
fallgesetz, AbfG, BSG 822.1) sind die Gemeinden in der Schweiz verpflich-
tet, die getrennte Entsorgung von verwertbaren Siedlungsabfällen zu 
fördern. Dies geschieht durch Abfuhrdienste und Sammelstellen, die der 
Bevölkerung die Möglichkeit bieten, Abfälle richtig zu entsorgen. Die 
Bedeutung des Recyclings für den Umweltschutz ist unbestritten und Re-
cyclinghöfe spielen eine zentrale Rolle, indem sie es ermöglichen, ver-
wertbaren Abfall jederzeit optimal der Wiederverwertung zuzuführen. 

Aktuell können die Bürgerinnen und Bürger von Biel neben dem Haus-
kehricht auch die Wertstoffe Grüngut, Glas, Papier, Karton, Haushaltsplas-
tik und Metall dem Recycling zuführen. Zukünftig ist geplant, sämtliche 
Wertstoffe, die in einem Haushalt anfallen, im Recyclinghof abgeben zu 
können, während die Haus-zu-Haus-Sammlung beibehalten wird. Diese 
Kombination aus Hol- und Bringsystem soll den Einwohnerinnen und 
Einwohnern den besten Service bieten und die Recyclingquote erhöhen. 

Flächenaufteilung der ZöN 

Um das bereits genehmigte Projekt in Biel umzusetzen, ist eine Anpas-
sung des Zonenplans auf Seiten der Gemeinde Brügg notwendig. Für die 
Parzelle 1979 ist vorgesehen, dass im Bereich L1 die Erschliessung des Re-
cyclinghofes realisiert werden kann. Dieser Bereich umfasst eine Fläche 
von 563 m². 

Im Bereich L2 sind ökologische Ausgleichsmassnahmen vorgesehen, für 
deren Umsetzung ein Dienstbarkeitsvertrag zwischen dem Kanton Bern 
und der Grundeigentümerschaft abgeschlossen wurde. Die Massnahmen 
betreffen den Plan Umgebungsgestaltung (Plan Nr. 7291-0-32-102), er-
stellt von Weber + Brönnimann AG, Bern. 

Die Einwohnergemeinde Biel/Bienne, als Eigentümerin des Grundstücks 
Brügg (Grundbuchblatt Nr. 1979), räumt dem Kanton Bern das Recht ein, 
auf 1247 m² im Bereich L2 eine ökologische Ersatzmassnahme entspre-
chend den geltenden Rechtsvorschriften zu realisieren. Dieses Recht um-
fasst die Errichtung, Wartung, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung von 
Pflanzungen, Anlagen und Einrichtungen und gilt auf unbestimmte Zeit. 

Zusammengefasst zeigt dieses Projekt die Verpflichtung zur Förderung 
des Recyclings und zum Schutz der Umwelt durch gezielte Massnahmen, 
die sowohl die Entsorgungsinfrastruktur als auch die Flächennutzung be-
treffen. Die angestrebten ökologischen Ausgleichsmassnahmen profitie-
ren nicht nur der Umwelt, sondern auch der Lebensqualität der Bevölke-
rung in der Region.
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8. 	 Auswirkungen, Bericht nach Art. 47 RPV 

8.1	 Einleitung 

Die Änderung des Nutzungsplans betrifft ausschliesslich die Parzelle Nr. 
1979 der Gemeinde Brügg. Auf dieser sind im Zusammenhang mit der 
N5 und einem Zufahrtsweg zum Recyclinghof ökologische Ersatzmass-
nahmen vorgesehen. Angrenzend an die Parzelle Nr. 1979 baut die Stadt 
Biel den Recyclinghof. 

8.2	 Lärmschutz 

Auf der Parzelle Nr. 1979 sind keine Bauten oder Anlagen zulässig, die 
den Bestimmungen der Lärmschutzverordnung unterliegen. Auf der Par-
zelle werden ökologische Ersatzmassnahmen sowie ein Zufahrtsweg zum 
geplanten neuen Recyclinghof realisiert. Für den Recyclinghof wurde 
eine Lärmuntersuchung erstellt. Folgende Lärmquellen sind relevant, 
insbesondere wenn die Nachbarparzelle auf dem Gebiet der Stadt Biel 
genutzt wird: 

■ Strassenlärm: 
	 Nationalstrasse N5 Verzweigung Brüggmoos 
	 Port- und Bielstrasse (Stadtstrassen) 

■ Eisenbahnlärm: 
	 DfA-Linie 260 Zollikofen Nord - Biel 

■ Industrie- und Gewerbelärm: 
	 Lärm des neu geplanten Recyclinghofs 

siehe: 

■ Lärmuntersuchung, 14.11.2025 

8.3	 Störfallvorsorge 

Die vorgesehene Änderungen des Zonenplans liegt innerhalb von Kon-
sultationsbereichen (KoBe) nach Störfallverordnung (StFV).  

Die Prüfung gemäss Arbeitshilfe AGR zur Koordination der Störfallvor-
sorge in der Raumplanung hat ergeben: 

■ Der Projektperimeter wird teilweise durch Konsultationsbereiche 
(KoBe) der Portstrasse (N5_ABRMO) sowie der Eisenbahnanlage (Zol-

likofen Nord – Biel Aebistrasse) überlagert. 
■ Die Nutzungsplanänderung betrifft ausschliesslich die Parzelle Nr. 

1979 der Gemeinde Brügg welche eine ökologische Ersatzmassnahme 
mit Zufahrtsweg umfasst. 

■ Für die Beurteilung der Risikorelevanz wurde die Personenbelegung 
(PIst + Pzus) innerhalb der massgebenden Scanner-Zellen ermittelt 
und mit den Referenzwerten Bevölkerung (RefBEV) verglichen. 

Die Risikorelevanz ist im Kurzbericht abgehandelt. 

■ Kurzbericht Störfallvorsorge, 3.3.2026
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9.	 Beschlussfassung / Publikation 

Die Änderung der Bauvorschriften und des Zonenplans bei Parzelle 1979 
erfolgt im geringfügigen Verfahren nach Art. 122 BauV mit öffentlicher 
Bekanntmachung nach Art. 122 Abs. 8 BauV. Der Gemeinderat Brügg wird 
die Umzonung gemäss BauV Art. 122 vornehmen. Die Änderung erfolgt 
ohne Vorprüfung. 

Der betroffene Eigentümer hat vor dem Beschluss der Änderung schrift-
lich zugestimmt. 

Der Gemeinderat Brügg hat am 27.2.2023 beschlossen, die Umzonung 
gemäss BauV Art. 122 vorzunehmen. 

Die Auflage erfolgt vom 12.12.2024 bis 13.1.2025 
Es gab keine Einsprachen oder Rechtsverwahrungen. 

Der Gemeinderat hat am 20.1.2025 eine geringfügige Änderung der Bau-
vorschriften und des Zonenplans für die Parzelle 1979 beschlossen. 

Der Beschluss über die geringfügige Änderung von Vorschriften und Plä-
nen ist öffentlich bekanntzumachen. Die Bekanntmachung nach Art. 122 
Abs. 8 BauV erfolgt nach der öffentlichen Auflage am 23.1.2025 

Das AGR hat der Gemeinde am 2.9.2025 eine Einladung zur Stellungnah-
me zugestellt. Die Gemeinde wurde unter Genehmigungsvorbehalt auf-
gefordert, verschiedene Unterlagen nachzureichen, darunter ein Lärm-
gutachten und ein Störfallbericht. Diese Unterlagen mussten von exter-
nen Fachleuten erstellt werden, die im Auftrag der Stadt Biel handelten. 
Am 12.3.2026 wurden sämtliche Unterlagen dem AGR erneut zur Geneh-
migung eingereicht. 

Mit E-Mail vom 17.3.2026 verlangt das AGR, dass das gesamte Planungs-
verfahren neu aufgerollt wird. Dies bedeutet, dass der Gemeinderat er-
neut über die Zonenplanänderung beschliessen muss und die Akten er-
neut zur öffentlichen Auflage verabschiedet werden müssen. 

Die zweite öffentliche Auflage findet vom 2.4. 2026 bis zum 1.5.2026 
statt.


